
PV\608308DE.doc PE 366.176
Externe Übersetzung

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 

DELEGATION FÜR DIE BEZIEHUNGEN 
ZU DEN LÄNDERN SÜDOSTEUROPAS

PARLAMENT VON
BOSNIEN UND HERZEGOWINA

GEMISCHTER AUSSCHUSS
FÜR EUROPÄISCHE  

INTEGRATION 

7. Interparlamentarisches Treffen
EP-Bosnien und Herzegowina

Montag, 23. Mai 2005 und
Dienstag, 24. Mai 2005

Brüssel

ENTWURF DES PROTOKOLLS
 Seite

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung................................................................   2

2. Genehmigung des Protokolls des 6. Interparlamentarischen Treffens
EP-Bosnien und Herzegowina am 3. November 2004 in Mostar  ..............    2 und 15

3. Politische Lage in Bosnien und Herzegowina und Stand der Vorbereitungen auf die 
Aufnahme von Verhandlungen für ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen: 
Meinungsaustausch mit der Regierung von Bosnien und Herzegowina, der amtierenden 
Ratspräsidentschaft und der Europäischen Kommission..............................................    2

4. Lage in Bosnien und Herzegowina im Bereich Justiz und Inneres, insbesondere im Hinblick 
auf die Vorbereitungen auf die Polizeireform und die Zusammenarbeit mit dem IStGHJ 
(Internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige 
Jugoslawien).............................................................................................................         7

5. Weitere Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Dayton-Abkommen..............   12

6. Die Lage in Bosnien und Herzegowina im Medienbereich unter besonderer Berücksichtigung 
der öffentlich-rechtlichen Medien...............................................   9

7. Annahme einer Gemeinsamen Erklärung der Delegationsvorsitzenden...................... 15

8. Verschiedenes...............................................................................................................  15

9. Zeitpunkt und Ort des nächsten Treffens......................................................................  16



PV\608308DE.doc 2/23 PE 366.176
Externe Übersetzung

DE

Anhang: Anwesenheitsliste
_____________
SMZ/sw/pel



PV\608308DE.doc 3/23 PE 366.176
Externe Übersetzung

DE

Das Treffen wird um 15.10 Uhr von Doris Pack, Vorsitzende der EP-Delegation, eröffnet, die
zunächst die Mitglieder der Delegation aus Bosnien und Herzegowina und die Vertreter der EU 
herzlich willkommen heißt und dann mit Befriedigung an das erfolgreiche 
5. Interparlamentarische Treffen erinnert, das 2004 in Mostar stattgefunden hat.

1.  Annahme des Entwurfs der Tagesordnung

Es wird beschlossen, Punkt 6 vor Punkt 5 zu erörtern. Mit dieser Änderung wird der Entwurf der 
Tagesordnung angenommen.

2. Genehmigung des Protokolls des 6. Interparlamentarischen Treffens EP-Bosnien und 
Herzegowina am 3. November 2004 in Mostar

Es wird beschlossen, die Frist für die Genehmigung des Protokolls bis kurz vor Ende des
Treffens am morgigen Tag zu verlängern.

3. Politische Lage in Bosnien und Herzegowina und Stand der Vorbereitungen auf die 
Aufnahme von Verhandlungen für ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen: 
Meinungsaustausch mit der Regierung von Bosnien und Herzegowina, der amtierenden 
Ratspräsidentschaft und der Europäischen Kommission 

Herr Meyer, Legationsrat, ergreift im Namen der amtierenden luxemburgischen 
Ratspräsidentschaft das Wort und unterstreicht die Bedeutung, die diesem 
7. Interparlamentarischen Treffen (IPT) beizumessen sei, da die europäische Integration nicht nur 
auf diplomatischer Ebene erreicht werden könne, sondern immer stärker auch durch 
demokratisch gewählte Vertreter befördert werden müsse. Die Präsidentschaft habe bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt klargestellt, dass das Tempo des Prozesses der Integration von Bosnien 
und Herzegowina in die Europäische Union zu einem Großteil vom Tempo der erforderlichen 
inneren Reformen abhängt. Er fasst die Ergebnisse der letzten Tagung der Beratenden Taskforce 
vom 19. Mai 2005 zusammen, die gezeigt habe, dass das Land tatsächlich Fortschritte gemacht 
hat. Die EU hoffe auf die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit mit dem IStGHJ, damit alle 
Beschuldigten festgenommen und diesem Tribunal übergeben werden können. Die beiden 
wichtigsten noch offenen Probleme vor der möglichen Aufnahme von Verhandlungen für ein 
SAA seien die Reform der Polizei und des Rundfunks. Leider sei in der Republika Srpska in der 
vorangegangenen Woche eine Möglichkeit zur Verabschiedung der Polizeireform ungenutzt 
geblieben, wodurch ernstliche Befürchtungen aufgekommen seien, dass Bosnien und 
Herzegowina den „Zug verpassen“ wird, was die Aufnahme von Verhandlungen mit der EU noch 
vor Ende 2005 anbelangt. Die Europäische Kommission könne jedoch noch keine entsprechende 
Empfehlung geben, und das Jahresende sei wirklich als letzte Chance anzusehen. Abschließend 
erinnert er die Teilnehmer an die Anfänge der Europäischen Gemeinschaften, als sich nur einige 
wenige Länder an diesem Vorhaben beteiligten, und an die Erfolgsgeschichte ihrer 
anschließenden Entwicklung und Erweiterung, die dennoch immer eine feste Entschlossenheit
der betreffenden Akteure vorausgesetzt habe.
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Herr Topcagic, Leiter der Direktion für europäische Integration beim Ministerrat, spricht im 
Namen der Regierung. Er räumt ein, dass momentan keine Einigung zur Polizeireform erzielt 
werden könne, wie auch schon die Beratende Taskforce festgestellt habe, doch habe das Land in 
vielen anderen Bereichen Fortschritte erzielt – Menschenrechte, Asylfragen, Migration und 
verschiedene andere Teilsektoren des Bereichs Justiz und Inneres, aber auch im Hinblick auf den 
Handel und die Schaffung eines einheitlichen Wirtschaftsraums. Er erklärt, dass Bosnien und 
Herzegowina in die Zukunft schauen solle und dass sich die Regierung in diesem Zusammenhang 
auf künftige Verhandlungen über das SAA vorbereite, wobei sie auf die Erfahrungen anderer 
Länder zurückgreife. Vierundzwanzig neue Institutionen würden in Kürze eingerichtet. Herr 
Topcagic äußert sich zuversichtlich, dass die in der Europäischen Partnerschaft festgelegte Liste 
von 16 Punkten Ergebnisse bringen werde, die weit über die unmittelbaren Zielsetzungen 
hinausgehen. Hinsichtlich der Visapflicht für die Bürger von Bosnien und Herzegowina bei 
Reisen in die Länder der EU stellt er fest, dass die Regierung Bereitschaft gezeigt habe und die
noch offenen Probleme lösen wolle, wodurch es dann zu einer Lockerung des Systems kommen 
werde. Herr Topcagic ist erfreut feststellen zu können, dass die im Rahmen von CARDS 
finanzierten Programme der technischen Hilfe für die staatlichen Einrichtungen bislang 
hervorragende Ergebnisse erbracht haben, und gibt seiner Hoffnung Ausdruck, dass Bosnien und 
Herzegowina bald auch an den beitrittsvorbereitenden Programmen ISPA und SAPARD 
teilnehmen kann. Im wirtschaftlichen Bereich könne er auf eine Wachstumsrate beim BIP in 
Höhe von 5-6 % verweisen. Die Regierung müsse nunmehr prüfen, wie mit den Nachbarländern 
die wirtschaftlichen Konvergenzkriterien entsprechend den EU-Anforderungen zu realisieren 
sind.

Herr Lange, Referatsleiter in der Generaldirektion Erweiterung, spricht im Namen der 
Europäischen Kommission. Er erkennt die guten Fortschritte von Bosnien und Herzegowina an, 
beispielsweise im Bereich der Zusammenarbeit mit dem IStGHJ. Bezüglich der noch offenen 
Probleme berichtet er, dass auf der letzten Tagung der Beratenden Taskforce bekannt gegeben 
worden sei, dass die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wahrscheinlich bis Mitte Juni 
endgültig verabschiedet wird und dass die Beratungen über den Entwurf der Polizeireform bald 
wieder aufgenommen werden, nämlich auf der Sitzung der Parlamentarischen Versammlung der 
Republika Srpska am 30. Mai. Abgesehen von diesen beiden Punkten seien jedoch auch noch 
andere Probleme von Wichtigkeit, wie beispielsweise die Gewährleistung einer guten 
Regierungsführung und einer effizienten öffentlichen Verwaltung. Leider habe die Beratende 
Taskforce auf ihrer letzten Tagung keine Empfehlung für die Aufnahme von SAA-
Verhandlungen geben können. Im wirtschaftlichen Bereich mache Bosnien und Herzegowina 
ebenfalls Fortschritte, beispielsweise hätten sich die Kapazitäten für Wirtschaftsanalysen 
verbessert. Die EU werde dem Land für 2005 etwa 50 Mio. Euro zur Verfügung stellen und den 
gleichen Betrag noch einmal für 2006. Die Kommission prüfe gegenwärtig mögliche Änderungen 
beim Veröffentlichungskalender für ihre SAP-Berichte und werde möglicherweise beschließen,
diese zeitgleich mit den regelmäßigen Berichten zu den Kandidatenländern zu veröffentlichen.

Herr Suljkanovic spricht zum Thema Energie. Dies sei einer der 16 Punkte des von der EU 
erarbeiteten Programms. Bosnien und Herzegowina sei bei der Integration des Energiemarktes 
vorangekommen. Es seien ein Regulierungsausschuss für den Stromsektor und ein 
Stromversorgungsunternehmen gegründet worden. Bezüglich des regionalen Kontextes gibt er 
bekannt, dass das Parlament der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien eine Sitzung 
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zum regionalen Energiemarkt abhalten werde. Der im Rahmen des Stabilitätspaktes 
abgeschlossene Vertrag über die Energiegemeinschaft Südosteuropas sei ein Schritt auf dem 
Wege in die EU. Die Föderation Bosnien und Herzegowina habe vor einigen Tagen einen 
Energie-Aktionsplan verabschiedet, der mit dem der Republika Srpska abgestimmt ist, und er 
rechne fest mit guten Ergebnissen.

Frau Pack dankt Herrn Suljkanovic für seinen Beitrag und wünscht dem Land bei seiner 
Energiepolitik viel Erfolg. Sie erinnert ihn jedoch daran, dass der Diskussionspunkt die politische 
Lage in Bosnien und Herzegowina sei, wobei es speziell um politische Blockaden wie die bei der 
Polizeireform gehe. Sie bittet Herrn Radovanovic, den Standpunkt der Republika Srpska in dieser 
Angelegenheit zu erläutern.

Herr Radovanovic erklärt, es treffe nicht zu, dass die Republika Srpska gegen die Reform der 
Polizei ist. Das Parlament der Teilrepublik erachte es für nützlich, in Bosnien und Herzegowina 
Regionen mit „funktionellen Grenzen“ zu schaffen und dabei die Grenzen der Republika Srpska 
zu respektieren. Anderenfalls wäre es beispielsweise unmöglich, die Aktivitäten der Polizei mit 
denen der Justiz zu koordinieren. Natürlich stimme er zu, dass ein politisches Eingreifen in die 
Tätigkeit der Polizei nicht akzeptabel ist, nachdem die „funktionellen Regionen“ gebildet worden 
sind.

Frau Pack fordert ihn auf, die geographischen Gegebenheiten von Bosnien und Herzegowina zu 
berücksichtigen. „Funktionelle Regionen“ würden, falls sie zustande kämen, in jedem Falle über 
die Grenzen von Teilrepubliken und Kantonen hinausgehen. Sie fragt ihn, ob das Parlament der 
Republika Srpska die Notwendigkeit der Polizeireform anerkennt oder nicht. Falls nicht, dann 
wäre die Parlamentssitzung am 30. Mai umsonst.

Herr Radovanovic erwidert, dass, wenn es eine Polizeireform geben müsse, auch eine 
Justizreform erforderlich wäre. In Wirklichkeit glaube er nicht, dass die neuen Regionen in 
Bosnien und Herzegowina über die Grenzen der Teilrepubliken hinausgehen müssten, um 
funktionell zu sein. Eine andere Lösung zur Verbesserung der Effizienz der Polizei wäre die 
Bildung von multiethnischen Teams.

Frau Pack bittet die Kommission um Stellungnahme zu diesem Vorschlag.

Herr Lange antwortet, das Anliegen der Kommission bestehe darin, dass das Land über eine gut 
funktionierende Polizei verfügt. Man könne jetzt jedoch nicht sagen, ob die Reform der Polizei 
mit einer Reform der Justiz gekoppelt sein sollte.

Herr Radovanovic fordert alle Gesprächsteilnehmer auf, sich nicht nur auf die territorialen 
Kriterien für die Polizeireform zu konzentrieren.

Herr Meyer führt als Beispiel sein Land an, das Großherzogtum Luxemburg, das einen Vertrag 
mit Belgien abgeschlossen habe, wonach es der Polizei unter bestimmten Bedingungen gestattet 
ist, in das Hoheitsgebiet des jeweils anderen Landes einzugreifen.
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Frau Pack merkt an, dass die inneren Grenzen von Bosnien und Herzegowina schließlich 
künstliche Grenzen seien. 

Herr Hegyi bittet um Aufklärung über das tatsächliche Anliegen der Polizeireform. Gehe es 
darum, die Arbeit der Polizei zu verbessern oder die inneren Grenzen des Landes zu beseitigen?

Herr Lange antwortet, dass es bei der Reform offensichtlich um die Verbesserung der 
Funktionalität geht.

Herr Hegyi und Frau Pack führen einen Meinungsaustausch zum künstlichen Charakter der 
inneren Grenzen, ausgehend von der Geographie des Landes.

Herr Suljkanovic sagt, dass Politiker der Republika Srpska die irreführende Ansicht verbreitet 
hätten, im Falle der Anerkennung der Polizeireform würde ihre Teilrepublik aufhören zu 
existieren, was nicht stimme.

Frau Pack merkt an, dass es auch die Aufgabe der Politiker der Föderation sei, ihre Kollegen in 
der Republika Srpska davon zu überzeugen, dass ihre Teilrepublik durch die Polizeireform nicht 
in Gefahr gerät. 

Herr Radovanovic führt aus, dass durch die Festlegung von grenzüberschreitenden 
Zuständigkeitsbereichen der Polizei noch keine Gewähr für eine bessere Arbeit gegeben sei. 
Wenn es weder den politischen Willen zur Zusammenarbeit noch die technischen 
Voraussetzungen dafür gebe, wären die „funktionellen Regionen“ völlig nutzlos!

Herr Kacin bemerkt, das eigentliche Problem bei der Befehlskette der Polizei sei die Sprache. 
Bislang werde nur die Sprache der Teilrepublik verwendet. Eines der Hauptanliegen der Reform 
müsse es sein, das gegenseitige Vertrauen zwischen den öffentlichen Einrichtungen in den 
Teilrepubliken wieder herzustellen. Er führte das Beispiel seines Landes Slowenien, an, das 
zusammen mit Italien die Einsetzung gemischter Polizeiteams beschlossen habe.

Frau Pack lenkt die Aufmerksamkeit auf die mangelnde Verwaltungskapazität bei der Polizei 
und fragt an, was für die Ausbildung getan werde.

Frau Kallenbach sieht als Problemursache auch doppelte Strukturen im Polizeisektor des 
Landes, bei den Kräften der internationalen Gemeinschaft und den örtlichen Kräften. Sie regt 
eine bessere Kooperation an.

Frau Leho sagt, dass das Hauptproblem von Bosnien und Herzegowina darin bestehe, dass es 
sich nicht wie seine Nachbarn während der letzten zehn Jahre eine eigene Verfassung gegeben 
hat. Die Verfassung von Bosnien und Herzegowina sei Teil eines Friedensabkommens. Die 
Verlagerung von Zuständigkeiten auf die zentrale staatliche Ebene sei wegen des Krieges, den es 
in dem Lande gegeben habe, ein langer und schmerzlicher Prozess. Dennoch habe Bosnien und 
Herzegowina in vielen Bereichen beachtliche Fortschritte erzielt.
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Frau Pack fordert die Parlamentarier von Bosnien und Herzegowina auf, sich auf die wirklichen 
Probleme zu konzentrieren, wie beispielsweise auf den Aktionsplan für die Reform der 
öffentlichen Verwaltung. Außerdem fragt sie an, wie der Veterinärkontrolldienst funktioniere, da 
im Falle von Mängeln das Land mit keinem Mitglied der EU zusammenarbeiten könne.

Herr Topcagic berichtet, dass im Bereich Pflanzengesundheit der Direktor der entsprechenden 
staatlichen Behörde ernannt worden sei. Es sei jedoch noch kein Personal verfügbar, weshalb die 
Behörde nicht arbeite. Im veterinärmedizinischen Bereich seien ebenfalls einige Schritte 
unternommen worden, aber ein öffentlicher Dienst funktioniere noch nicht. 

Frau Pack bedauert die geringen Fortschritte in diesen Bereichen.

Herr Suljkanovic berichtet, dass das Parlament ein Gesetz zum System und zu den 
Dienstleistungen im Veterinärbereich verabschiedet habe, dessen Umsetzung jedoch 
problematisch sei. Er nennt außerdem einige weitere Gesetze, die verabschiedet wurden. 

Herr Muscat ist der Ansicht, dass die ausländischen Investitionen weitaus stärker gefördert 
werden sollten. Er fragt an, welche Richtung die zuständige staatliche Agentur einzuschlagen 
gedenkt und welche Erleichterungen ausländischen Investoren angeboten würden.

Frau Leho erwidert, dass derzeit wichtige Reformen im Steuersektor durchgeführt würden, 
wodurch umfangreiche Auslandsinvestitionen angeworben würden.

Frau Pack erbittet Informationen über die rechtlichen Vorschriften zur MwSt.

Frau Leho erklärt, dass es 2004 im Parlament sehr lebhafte Diskussionen zur Mehrwertsteuer
und insbesondere darüber gegeben habe, ob ein gespaltener oder einheitlicher Satz eingeführt 
werden sollte. Letztendlich habe man sich auf einen einheitlichen Satz geeinigt. Das neue Gesetz 
werde voraussichtlich am 1. Januar 2006 in Kraft treten und hoffentlich einen wirtschaftlichen 
Aufschwung bewirken. Das Parlament habe außerdem beschlossen, parallel zur neuen 
Steuergesetzgebung auch soziale Programme und Anreize zu entwickeln, wobei die Hilfe von 
internationalen und EU-Experten in Anspruch genommen werde. Durch diese Programme solle 
die Bevölkerung in gewisser Weise für die Einführung der Mehrwertsteuer „entschädigt“ werden. 
Zu einem späteren Zeitpunkt könnten die Regierung und das Parlament die Einführung eines 
niedrigeren MwSt.-Satzes für Lebensmittel des allgemeinen Verzehrs prüfen. 

Herr Muscat möchte wissen, mit welchen Einnahmen der Staat 2006 durch den einfachen 
MwSt.-Satz rechnet.

Frau Leho teilt mit, diese Schätzungen würden erst später vorliegen. Die Behörde für indirekte 
Besteuerung habe gerade erst ihre Arbeit aufgenommen.

Frau Pack erbittet Informationen zu den Flüchtlingen und insbesondere dazu, was für die noch 
Rückkehrwilligen getan wird.
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Herr Topcagic antwortet, in Bosnien und Herzegowina gebe es ein Gesetz über die Rückkehr 
von Flüchtlingen, eine Agentur für die Verwaltung verfügbarer Mittel und speziell für diesen 
Zweck geplante Gelder. Bislang seien, was die eingegangenen Anträge auf Rückgabe von 
Eigentum betreffe, 93,4 % der Entscheidungen positiv ausgefallen.

Frau Pack bittet um genauere Angaben zu den verfügbaren speziellen Mitteln sowie dazu, 
wer/welche Institution wem etwas zahlt. Was die zahlreichen positiven Entscheidungen zur 
Eigentumsrückgabe angehe, so befürchte sie, dass diese nur auf dem Papier bestehen bleiben. Sie 
fragt an, ob auch in der Praxis bereits Rückgaben stattgefunden haben.

Frau Leho antwortet, dass der Ministerrat interne Vorschriften für die Verwaltung der für 
Flüchtlinge bestimmten Gelder (sie nennt die Beträge) verabschiedet habe, und führt aus, dass ein 
Teil des Geldes die Rückkehrer bekommen hätten und ein Teil für die Einrichtung neuer 
Behörden verwendet worden sei. Ihrer Meinung nach noch wichtiger sei jedoch die 
Nachhaltigkeit der Rückkehr.

Herr Suljkanovic führt an, dass die Gesamtzahl der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen nach 
einer Überprüfung ihres Status statistisch um 10 000 nach unten korrigiert worden sei. Dennoch 
gebe es weiter Probleme. Abgesehen von den unzulänglichen Finanzmitteln seien einige 
Regionen des Landes immer noch vermint.

Herr Radovanovic betont, dass es in den Diskussionen um die tatsächliche Rückkehr und die 
tatsächliche Eigentumsrückgabe gehe. Er fragt, welches Schicksal jene erwarte, die nicht 
zurückkehren wollen. Die diesbezüglichen Bestimmungen des Dayton-Abkommens seien noch 
nicht umgesetzt worden.

Frau Pack betont, sie habe gehört, dass es einigen rückkehrwilligen Kroaten nicht gelänge, die 
anmaßend auftretenden Serben aus ihren Häusern zu vertreiben, und umgekehrt.

Herr Radovanovic antwortet, dass es nur sehr wenige solcher Fälle gebe.

Frau Pack erbittet Informationen über die Rückgabe von religiösen Bauwerken.

Herr Filipovic antwortet, dass das Parlament ein Gesetz über die Rechte von religiösen 
Einrichtungen verabschiedet habe und eine Kommission für die Eigentumsrückgabe eingerichtet 
worden sei, die von einer sehr erfahrenen Person geleitet wird und dem Ministerrat untersteht.

Frau Pack merkt an, dass das Problem mit dem Eigentum religiöser Einrichtungen kein neues 
Problem sei, das aus dem Krieg in Bosnien resultiert, sondern wahrscheinlich bereits im 
ehemaligen Jugoslawien bestanden habe.

Herr Filipovic erwidert, dass künftige Gesetze dazu beitragen werden, eine endgültige Lösung 
zu finden.
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Herr Radovanovic stellt fest, dass das Problem der Rückgabe von Kircheneigentum tatsächlich 
bereits seit langem bestehe und dass es bei den Diskussionen bislang nur um das Eigentum von 
Flüchtlingen und Binnenvertriebenen gegangen sei.

Frau Kallenbach bittet darum, bei den Diskussionen über die Rückgabe von Eigentum auch die 
Fälle zu berücksichtigen, bei denen Pächter betroffen sind.

Herr Suljkanovic verweist auf ein Problem, das auch vom Europäischen Parlament in seiner 
Entschließung vom 14. April 2005 zum Stand der regionalen Integration im Westbalkan 
aufgezeigt wurde, nämlich die Entdeckung von Verseuchungen durch abgereichertes Uran in 
Wasser- und Bodenproben in einigen Teilen von Bosnien und Herzegowina, und gibt bekannt, 
dass in zwei Wochen ein Sondertreffen geplant sei, um die Situation zu analysieren und auf die 
Sensationsmache in der Boulevardpresse zu reagieren.

4. Lage in Bosnien und Herzegowina im Bereich Justiz und Inneres, insbesondere im 
Hinblick auf die Vorbereitungen auf die Polizeireform und die Zusammenarbeit mit 
dem IStGHJ (Internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien) 

Frau Pack macht einleitende Bemerkungen zur Frage der Zusammenarbeit mit dem IStGHJ; die 
Reform der Polizei sei bereits unter Punkt 3 der Tagesordnung behandelt worden. Sie fragt bei 
ihren Amtskollegen aus Bosnien und Herzegowina ausdrücklich an, ob die Herren Karadcic und 
Mladic irgendwelchen Schutz genießen und ob sie sich tatsächlich im Lande versteckt halten.

Herr Radovanovic antwortet, dass dieses Thema bereits diskutiert worden sei. Mittlerweile habe 
die Europäische Kommission die Fortschritte der Republika Srpska anerkannt. Darüber hinaus 
habe Bosnien und Herzegowina einen Nachrichtendienst eingerichtet, der bei der Suche nach den 
Flüchtigen behilflich sein werde.

Herr Kacin bezeichnet eine solche Antwort und Einstellung als inakzeptabel und skandalös und 
erinnert daran, dass Kriegsverbrechen verübt worden seien, nicht nur in Bosnien, sondern auch 
im Kosovo. Er warnt davor, dass Bosnien und Herzegowina auf seinem Weg in die EU mit 
riesigen Problemen konfrontiert würde, sollte es keine substanziellen Fortschritte bei der 
Zusammenarbeit mit den IStGHJ geben. Er erinnert seine Amtskollegen daran, was mit Kroatien 
geschehen ist, das bis heute keine Beitrittsverhandlungen mit der EU habe aufnehmen können. Er 
äußert sein Erstaunen darüber, dass Serbiens Ministerpräsident Kostunica ganz offensichtlich 
darüber informiert sei, ob die Flüchtigen die Absicht haben sich zu stellen. Den Medien komme 
in dieser Frage natürlich ein Großteil der Verantwortung zu. Er bedauert sagen zu müssen, dass 
das Schweigen seiner Kollegen aus Bosnien und Herzegowina in dieser Angelegenheit nichts 
Gutes hoffen lässt, und ermahnt sie, nicht zuzulassen, dass die beiden Teilrepubliken Geiseln 
ihrer selbst bleiben.

Baroness Ludford sagt, die Haltung ihrer Kollegen aus Bosnien und Herzegowina habe sie 
ebenfalls unangenehm berührt. Die Europäische Union habe bereits klargestellt, dass Bosnien 
seine Zusammenarbeit mit dem IStGHJ verstärken müsse, wenn es auf dem Weg in die EU 
vorankommen wolle. Frau Del Ponte habe erklärt, dass sie nicht an der Veranstaltung zum  
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Gedenken an das Massaker in Srebrenica teilnehmen werde, wenn Mladic und Karadcic vorher 
nicht verhaftet würden. Die Zusammenarbeit mit dem IStGHJ werde zweifellos durch ein 
innenpolitisches Problem behindert und sie möchte wissen, welches weitere Vorgehen 
beabsichtigt ist.

Frau Pack verweist auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. April 2005 zum 
Stand der regionalen Integration im Westbalkan und insbesondere auf Ziffer 11: „fordert die 
bosnischen Behörden, insbesondere die Regierung der Republika Srpska, zur uneingeschränkten 
Zusammenarbeit mit dem ICTY … auf; fordert die Behörden von Bosnien und Herzegowina auf 
allen Ebenen der Verwaltung, die Zivilgesellschaft, die orthodoxe Kirche und alle 
verantwortlichen Akteure auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um Karadzic und Mladic vor 
den Gerichtshof zu bringen .....“. Sie weist ihre bosnischen Amtskollegen darauf hin, dass die EU 
keinerlei Abkommen mit Bosnien und Herzegowina schließen werde, wenn diesbezüglich keine 
Ergebnisse vorliegen. Sie betont auch, dass SFOR im Hinblick auf die Verhaftung der Flüchtigen 
nicht gut bzw. rechtzeitig gehandelt habe.

Herr Topcagic stellt fest, dass sich von Anfang an alle kroatischen und bosniakischen 
Beschuldigten ergeben und freiwillig dem Gerichtshof in Den Haag gestellt hätten, darunter auch 
Personen in sehr hohen Positionen. Er räumt ein, dass die Republika Srpska in jüngster Zeit ihre 
Einstellung geändert habe, jedoch seien diejenigen, die sich gestellt haben, durch Serbien oder 
andere Nachbarländer dazu veranlasst worden. Die Zusammenarbeit der Republika Srpska mit 
dem Gerichtshof sei eine Frage von lebensnotwendigem Interesse, nicht nur im Hinblick auf die 
Beziehungen Bosniens und Herzegowinas mit der EU, sondern auch aus innenpolitischen 
Gründen.

Herr Radovanovic sagt, dass die Behörden und Parlamentarier der Republika Srpska das 
Problem kennen würden, es jedoch nicht allein lösen könnten.

Herr Kacin (der sich auf Serbisch, Bosnisch und Kroatisch äußert) vertritt die Auffassung, dass 
die EU einen großen Fehler gemacht habe, als sie nur einen Teil Zyperns in die Union 
aufgenommen hat, und ist der Überzeugung, dass ein solcher Fehler nicht wiederholt werden 
dürfe. Das Massaker in Srebrenica habe in Wirklichkeit nicht nur Bosnien betroffen, sondern 
einen jeden in der Europäischen Union. Wahrscheinlich würden Kroatien und die ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien noch vorher Beitrittsverhandlungen mit der EU aufnehmen, 
jedoch sollte Bosnien und Herzegowina der EU als ein einziges und geeintes Land beitreten, 
wenn der Zeitpunkt gekommen ist, ungeachtet des Standpunkts der Republika Srpska.

Frau Kallenbach erbittet Informationen über die Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung 
der Korruption.

Herr Topcagic räumt ein, dass die Korruption in der Tat ein Problem darstelle. Die Regierung 
erarbeite gegenwärtig eine entsprechende Strategie und der Ministerpräsident habe kürzlich 
Finnland um Unterstützung in dieser Angelegenheit gebeten, da es diesbezüglich zu den am 
besten bewerteten Ländern zählt. EUFOR habe ebenfalls Hilfe auf diesem Gebiet zugesichert. Er 
begrüße es, dass die auf Korruptionsbekämpfung spezialisierte NRO Transparency International 
in Bosnien und Herzegowina sehr aktiv ist.
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6. Die Lage in Bosnien und Herzegowina im Medienbereich unter besonderer 
Berücksichtigung der öffentlich-rechtlichen Medien

Herr Filipovic unterstreicht, dass dies für die kroatische Bevölkerung von Bosnien und 
Herzegowina eine sehr wichtige Frage sei, die schon seit langem ansteht. Er räumt ein, dass es 
Meinungsverschiedenheiten über den Entwurf des Rundfunkreformgesetzes gebe, und erinnert 
daran, dass die Kroaten und die Bosniaken das Recht haben, gegen dieses Gesetz in der 
Völkerkammer unter Berufung auf grundlegende Interessen ihrer Nation ein Veto einzulegen. Zu 
den Gründen, warum den Kroaten der Entwurf nicht zusagt, erklärt er, dass das Gesetz drei 
Rundfunkanstalten vorsehe, eine in der Republika Srpska, eine in der Föderation und eine für den 
Staat. Die Kroaten seien der Auffassung, dass jede der Volksgruppen Bosniens und 
Herzegowinas, deren Sprache durch die Verfassung anerkannt ist, über eine Rundfunkanstalt 
verfügen sollte. Daher stelle es einen Verstoß gegen die Verfassung von Bosnien und 
Herzegowina sowie gegen andere internationale Übereinkommen dar, dass in der 
Gesetzesvorlage keine kroatischsprachige Rundfunkanstalt vorgesehen ist. Unter jugoslawischer 
Herrschaft hätten die Kroaten ihren eigenen Rundfunksender gehabt, und es sei jetzt schwer 
verständlich, warum sie dieses Recht verlieren sollten. Daher hätten die Kroaten 
Änderungsvorschläge zum Gesetzentwurf eingebracht, die jedoch abgelehnt wurden. Bei einem 
kürzlichen Treffen mit dem Stellvertretenden Hohen Vertreter Butler hätten die Kroaten eine sehr 
offene Diskussion mit ihm geführt und die Gewährleistung der Gleichstellung der drei 
Volksgruppen gefordert. Das Recht auf Verwendung der Nationalsprache sei ein grundlegendes 
Menschenrecht.

Frau Pack erwidert, wenn sie den neuen Gesetzentwurf richtig verstanden habe, sei eine 
Diskriminierung nur aus dem Grunde, dass es keinen dritten kroatischen Kanal gibt, nicht 
möglich. Sie fragt ihn, ob er wirklich der Meinung sei, dass dieses Gesetz gegen die 
Menschenrechte der kroatischen Nation verstoßen würde.

Herr Filipovic hebt hervor, dass die Rechte der drei Volksgruppen Bosniens und Herzegowinas 
geachtet werden müssten. Wenn dies der Fall sei und guter Wille gezeigt werde, würden die 
Kroaten nicht darauf bestehen, dass der kroatische Sender nur kroatische Mitarbeiter einstellen 
und es nur einen Intendanten geben soll.

Herr Kacin weist darauf hin, dass die Medien während des Krieges eine maßgebliche Rolle 
gespielt haben. Um das Blatt tatsächlich zu wenden, sollte es in Bosnien kroatischsprachige 
Programme geben, die in der Republika Srpska ausgestrahlt werden, und serbischsprachige 
Programme, die in der Föderation ausgestrahlt werden, sowie einige Programme, die in allen drei 
Landessprachen gesendet werden, so beispielsweise die Abendnachrichten. Als Beispiel führt er 
das Europäische Parlament an, wo eine tolerante Mehrsprachigkeit praktiziert werde. Die 
Einrichtung eines kroatischen Kanals würde für den Staat einen Verlust an Einheit bedeuten und 
die Spaltung vertiefen, weil beispielsweise die Menschen in einem Ort wie Mostar, die ohnehin 
schon durch einen Fluss getrennt sind, dann auch noch unterschiedliche Sender sehen würden!
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Frau Pack betont, dass sie den kroatischen Standpunkt voll und ganz verstehen könne, und fragt, 
ob das Gesetz denn unbedingt so aussehen müsse und warum denn keiner der von den Kroaten 
eingebrachten Änderungsanträge berücksichtigt werden könne.

Herr Kacin erklärt, dass die Einrichtung eines kroatischen Kanals die Föderation in zwei Teile 
spalten würde.

Frau Pack meint, dass in diesem Falle ein einziger staatlicher Fernsehsender mit Sitz in Sarajevo 
ausreichend wäre.

Herr Lange erklärt, dass das Ziel der Reform darin bestehen sollte, die Gleichstellung der 
Sprachen der drei Volksgruppen Bosniens und Herzegowinas zu gewährleisten.

Herr Zrno bedauert, dass die Debatte unnötig viel Aufsehen hervorruft. Es gehe praktisch um 
die Lösung eines Problems, und dies könne nicht überhastet geschehen. Wenn eine gemeinsame
Rundfunkanstalt (ein Intendant) errichtet würde, die auf drei Kanälen und in drei Sprachen 
sendet, dann bestünde kein Spaltungsrisiko. Die Kroaten forderten kein neues kroatisches 
Fernsehen. Die Programme auf den drei Kanälen wären mehr oder weniger gleich. Natürlich 
würde es unterschiedliche Programme auf kulturellem oder geschichtlichem Gebiet geben.

Herr Radovanovic fügt hinzu, dass jeder nationale Kanal allen Einwohnern des Landes zugute 
kommen und keinesfalls irgendjemandem zum Nachteil gereichen sollte.

Herr Filipovic merkt an, dass alle Menschen das Recht haben sollten, die Programme ihrer Wahl 
zu sehen, und dass dies keine Bedrohung für die Existenz des Staates darstelle. Die Kroaten 
benötigten lediglich einen Mechanismus für den Schutz ihrer Interessen.

Frau Pack führt aus, dass nicht klar sei, was die Kroaten wirklich erreichen wollen, und schlägt 
vor, die Diskussion zu Beginn der morgigen Sitzung fortzusetzen.

* * * *
Die Sitzung wird um 18.30 Uhr unterbrochen und am nächsten Tag, dem 24. Mai 2005, um 
9.05 Uhr wieder aufgenommen.

* * * * 

Frau Pack gibt ein kurzes Resümee der am Vortag begonnenen Diskussion über die Reform des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks und begrüßt den Vertreter des Büros des Hohen Vertreters, 
Herrn Edward Llewellyn.

Herr Llewellyn, Vertreter des Hohen Vertreters, führt aus, dass der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk eine höchst bedeutsame Problematik sei und dass der wichtigste Grundsatz der Reform 
darin bestehen sollte, für alle drei Volksgruppen Bosniens und Herzegowinas einen fairen 
Zugang sicherzustellen. Er erachtet die zur Prüfung vorliegenden Gesetzentwürfe für fair und 
merkt an, dass sie vom Europarat sorgfältig geprüft worden seien. Es sei vorgeschlagen worden, 
in Mostar eine Produktionsstätte einzurichten, die kroatischsprachige Programme für alle drei 
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Rundfunkanstalten produziert. Die geforderte Einrichtung eines zusätzlichen kroatischen Senders 
sei finanziell nicht tragbar. Die Reform sollte ein einheitsfördernder Faktor sein und kulturelle 
Rechte sicherstellen, auf keinen Fall aber spalterisch wirken. Dies sei auch eine konkrete 
Forderung der EU.

Frau Pack wiederholt ihren bereits gestern geäußerten Einwand, dass ja die Republika Srpska 
über eine eigene Rundfunkanstalt verfüge, weshalb nicht einzusehen sei, warum ein kroatischer 
Sender jetzt nicht annehmbar sein sollte.

Frau Kallenbach weist erneut darauf hin, dass eine Möglichkeit darin bestünde, Kanäle in den 
verschiedenen Sprachen zuzulassen, die allerdings im Wesentlichen dieselben Programme 
ausstrahlen.

Baroness Ludford erklärt, dass es in Bosnien und Herzegowina eigentlich nicht drei 
verschiedene Sprachen gebe, sondern einfach nur drei Dialekte, und dass sich alle Einwohner des 
Landes untereinander verständigen können.

Frau Pack bittet sie, die Geschichte des Landes in den letzten 15 Jahren sowie das kulturelle 
Erbe zu berücksichtigen, das die Landessprachen verkörpern.

Herr Guardans merkt an, dass das Problem weder im Geld noch in den Sprachen liege, sondern 
vielmehr in der politischen Botschaft, die in dem neuen Gesetz enthalten ist.

Herr Radovanovic weist darauf hin, dass die Republika Srpska außer ihrer eigenen 
Rundfunkanstalt auch den gemeinsamen serbisch/kroatisch/bosniakischen Sender – die staatliche 
Rundfunkanstalt – beheimate.

Herr Kacin stellt mit Bedauern fest, dass die Kollegen aus Bosnien und Herzegowina nicht die 
Antworten geben, die zu wünschen wären, nämlich dass es erforderlich und unerlässlich ist, 
Bosnien für die Zukunft zu einem funktionierenden Staat zu entwickeln, der durch ein 
„normales“ Umfeld gekennzeichnet ist. Er wiederholt, dass die Medien zu Beginn der neunziger 
Jahre stark dazu beigetragen haben, die Menschen zum Krieg zu treiben, und dass einige 
Journalisten deswegen sogar vor den IStGHJ gestellt werden sollten.

Herr Llewellyn ist der Auffassung, dass eine baldige Annahme des Gesetzes die beste Lösung 
wäre, damit unnötige und unangenehme Debatten vermieden werden.

Frau Pack bedauert, dass immer noch keine Erklärung dafür gegeben worden sei, warum ein in 
der Republika Srpska lebender Kroate keine Programme in seiner Sprache hören kann. Sie sei 
überzeugt, dass das neue Gesetz wie angegeben den Schutz und die Gleichstellung des 
kulturellen Erbes der drei Volksgruppen gewährleisten werde. Dies vorausgesetzt, wäre es 
angesichts der umfangreichen technischen Ausstattung im Kommunikationsbereich unlogisch, 
wenn die Kroaten weiterhin auf der Einrichtung einer zusätzlichen kroatischen Rundfunkanstalt 
beharren würden, nicht zuletzt wegen der damit verbundenen hohen Kosten. Sie schlägt vor, dass 
sich die Parlamentarier auf die Aussage beschränken könnten, dass die Rechte der drei 
Volksgruppen bei der Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu wahren sind.
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Herr Filipovic erwidert, dass das neue Gesetz mit den vorgeschlagenen Änderungen keinerlei 
Rechte gefährden würde und dass die Medien aufgehört hätten, Hass zu schüren. Dennoch bringt 
er Bedauern darüber zum Ausdruck, dass zum Abschluss der Debatte die Annahme eines 
Gesetzes befürwortet wird, das für eine der Volksgruppen des Staates keine Gleichbehandlung 
gewährleistet, da als „öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten“ die Rundfunkanstalten zweier 
Teilrepubliken festgelegt werden. Die kroatische Forderung wäre nicht mit übermäßig hohen 
Kosten verbunden, die Kroaten wünschten sich lediglich die Vergabe einer neuen Frequenz.

Frau Pack stellt mit Bedauern fest, dass die Debatte nicht zu einem positiven Ergebnis geführt 
habe. Ein Kanal, wie ihn die Kroaten in ihren vorherigen Beiträgen gefordert hätten, sei nicht 
dasselbe wie eine Frequenz, von der jetzt gerade die Rede gewesen sei.

Herr Llewellyn bestätigt, dass dies tatsächlich nicht dasselbe sei.

Frau Pack erklärt zum Abschluss der Diskussion, dass nach Art. 9 Ziffer 2 des Gesetzes eine 
zusätzliche Frequenz vergeben werden könne, wenn entsprechende Bedingungen erfüllt seien, 
und wünscht den kroatischen Vertretern Erfolg bei ihren Verhandlungen in der Völkerkammer. 

Herr Filipovic erklärt noch einmal, dass eine solche zusätzliche Frequenz genau das sei, was die 
Kroaten wollen. Seiner Ansicht nach bestehe kein wesentlicher Unterschied zwischen einer 
Frequenz und einem Kanal.

5.  Weitere Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Dayton-Abkommen

Frau Pack gibt eine Einführung zu diesem Punkt, indem sie auf die zahlreichen Studien zu 
diesem Thema und die verschiedenen Optionen für die Änderung der Verfassung von Bosnien 
und Herzegowina verweist. Die Verfassung habe im Laufe der Zeit bereits eine reale 
Weiterentwicklung erfahren, wovon die Einrichtung neuer Staatsministerien und insbesondere 
der Erlass des bekannten Urteils bezüglich der drei Volksgruppen des Landes zeugten. Außerdem 
sei das Abkommen von Dayton, das auch die Verfassung beinhaltet, von führenden Politikern 
unterzeichnet worden, von denen einige bereits verstorben sind und andere sich in Haft befinden, 
und eine „Verfassungs-Reflexion“ sei daher nur natürlich. Allerdings hätten die europäischen 
Parlamentarier dabei nur eine Beobachterrolle inne und würden nicht die Aufgaben der Politiker 
des Landes übernehmen. Das EP wünsche sich eine gemeinsame Reflexion aller – und nicht nur 
der Republika Srpska – im Hinblick auf die Frage, wie die Verfassung des Staates verbessert 
werden kann, damit das Land besser funktioniert.

Herr Llewellyn weist darauf hin, dass es 2005 zwei bedeutende Jahrestage gibt, am 11. Juli den 
zehnten Jahrestag des Massakers von Srebrenica und im November/Dezember den zehnten 
Jahrestag der Unterzeichnung des Abkommens von Dayton. Ein Reflexionsprozess habe jetzt, 
zehn Jahre nach diesen Ereignissen, bereits begonnen. Einige Verfassungsänderungen, die vor 
zehn Jahren noch undenkbar gewesen wären, hätten sich bereits in der Praxis niedergeschlagen, 
so beispielsweise die Einrichtung eines Staatsministeriums für Verteidigung. Zweitens verfüge 
der Staat über Einnahmen aus indirekten Steuern, die an die Teilrepubliken umverteilt werden 
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könnten. Drittens gebe es im Staat einen einheitlichen Nachrichtendienst. Die als Nächstes 
anstehende Polizeireform sei die „plat de resistance“; dass das diesbezügliche Gesetz eine 
Abweichung von den Grenzen der Teilrepubliken vorsieht, sei nicht als Gefahr für die Republika 
Srpska zu werten. Dennoch räumt er ein, dass Bosnien und Herzegowina, wenn man von den 
„faktischen“ Verfassungsänderungen einmal absehe, tatsächlich nicht der Europäischen Union 
beitreten könne, ohne zuvor seine komplizierte Verfassungsarchitektur zu ändern. Auf mögliche 
Schritte zur Erleichterung der Reflexion über die Verfassungsreform eingehend, erklärt er, dass 
man jedenfalls keine neue Dayton-Konferenz ins Auge fassen sollte, da Bosnien und 
Herzegowina heute andere Prioritäten hätten, nämlich die Aufnahme von Verhandlungen mit der 
EU über ein SAA und den Beitritt zur NATO-Partnerschaft für den Frieden. Schließlich seien die 
nötigen Veränderungen vergleichbar mit denen, die zu gegebener Zeit von allen EU-
Kandidatenländern vorgenommen werden müssen.

Herr Kacin geht auf die erforderlichen Verfassungsänderungen beispielsweise im Bereich Justiz 
und Inneres ein und erklärt, dass die Politiker in seinem Land, Slowenien, die Befürchtung 
hegten, dass Kroatien nicht in der Lage sein könnte, seine Grenzen mit Bosnien und Herzegowina 
zu schützen, und dass Slowenien daher verpflichtet wäre, in seinen Beziehungen zu Kroatien 
weiter die Schengen-Bestimmungen anzuwenden. Ein weiteres Diskussionsthema im 
Zusammenhang mit den Verfassungsänderungen sei die Visaregelung. Auch der territoriale 
Aufbau sei zu prüfen. Es sei einer der größten Fehler Sloweniens gewesen, keine Regionen zu 
schaffen, was derzeit zur Folge habe, dass es im Land Probleme mit der Zuweisung von EU-
Fördermitteln für die wirtschaftliche Entwicklung gibt. Daher empfehle er seinen bosnischen 
Amtskollegen wärmstens, sich für die Schaffung von Regionen einzusetzen. Abschließend bringt 
er seine Überzeugung zum Ausdruck, dass der zehnte Jahrestag von Dayton mehr noch als der 
Waffenstillstand als Schritt in Richtung EU begangen werden sollte.

Herr Swoboda erklärt, dass es äußerst wichtig sei, in die neue Verfassung die Werte und das 
Leistungspotenzial der Volksgruppen Bosniens und Herzegowinas einfließen zu lassen, und 
fordert seine Kollegen auf, sich mit dem Beispiel und den Modellen einer Reihe föderaler EU-
Mitgliedstaaten wie Deutschland, Belgien und Österreich zu befassen. Er weist seine bosnischen 
Amtskollegen darauf hin, dass die Integration in Europa und in die internationale Gemeinschaft 
Sache Bosniens und Herzegowinas sei und nicht der EU-Institutionen.

Frau Leho merkt an, dass es ungeachtet von Anhang IV zum Abkommen von Dayton, der die 
Verfassung von Bosnien und Herzegowina enthält, Veränderungen gegeben habe, und zwar vor 
allem durch die Übertragung von Kompetenzen der Teilrepubliken auf die staatliche Ebene. 
Momentan seien die Teilrepubliken stark zentralistisch geprägt, der Staat dagegen dezentral 
organisiert. Leider treffe es zu, dass bislang der größte Teil der öffentlichen Investitionen 
ausschließlich in die öffentliche Verwaltung floss. Daher sei es unbedingt erforderlich, 
unverzüglich eine Diskussion über Verfassungsreformen in die Wege zu leiten. In der 
Machbarkeitsstudie der Kommission seien 16 prioritäre Punkte genannt worden, die für wichtige 
Reformen zur Konsolidierung des Zentralstaats stehen. Zur Reform des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks erklärt sie, dass in Bosnien und Herzegowina die Zivilisation, Sprache und Kultur 
jeder Volksgruppe von großer Bedeutung dafür seien, dass sich alle im Lande heimisch fühlen. In 
Anbetracht dessen sowie der Tatsache, dass die derzeitige Verfassung nur in Englisch vorliegt 
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und nie demokratisch verabschiedet wurde, trete die Notwendigkeit einer Reflexion über 
mögliche Reformen noch deutlicher zutage.

Herr Radovanovic stellt fest, dass die Dayton-Bestimmungen keinerlei Elemente enthalten 
würden, die nicht mit Zustimmung der drei Volksgruppen geändert werden könnten, und dass die
Verfassung geändert werden könne, wenn die derzeitige Struktur für zu komplex erachtet wird. 
Wenn sich aber alle darin einig seien, dass die Republika Srpska nicht abgeschafft werden sollte, 
warum werde dann vorgeschlagen, sie in einen Kanton umzuwandeln?

Frau Pack erwidert, dass die Reform in erster Linie auf die Vereinfachung der staatlichen 
Strukturen abzielen sollte, wobei der Anfang beispielsweise mit der Abschaffung der 
Föderationsregierung gemacht werden könnte. Sollte die Republika Srpska als „Region“ oder 
„Kanton“ fortbestehen, dann wäre es angebracht, auch bedeutendere kroatisch-bosnische Blöcke 
zu schaffen. Sie informiert darüber, dass der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des EP 
im September eine Anhörung durchführen will, bei der unter anderem mögliche Optionen für die 
Verfassungsreform erörtert werden sollen, und stellt abschließend fest, dass vielleicht die 
Regionalisierung des Landes der richtige Weg wäre.

Herr Suljkanovic kommt auf Herrn Kacins Ausführungen über die Probleme bei der Anwerbung 
von EU-Fördermitteln für die Entwicklung zurück und räumt ein, dass auch Bosnien und 
Herzegowina in dieser Hinsicht Probleme haben würden. Daher schlägt er die Bildung von 
„wirtschaftlichen Regionen“ vor.

Frau Pack fordert die Parlamentarier auf, in der Diskussion verstärkt auf die Frage der 
verschiedenen Regierungsebenen einzugehen, deren Zahl verringert werden müsse. Sie hebt 
nachdrücklich hervor, dass die Serben dazu gebracht werden müssen, sich an der Debatte über 
die Verfassungsreform zu beteiligen, und weist sie darauf hin, dass es ihnen – wenn sie wirklich 
an einer Annäherung an die EU interessiert seien – nicht gestattet würde, der 
Verfassungsdiskussion fernzubleiben.

Herr Topcagic ergreift das Wort. Nach einer entschuldigenden Bemerkung dazu, dass es 
ungewöhnlich sei, wenn ein Vertreter des öffentlichen Dienstes bei einem interparlamentarischen 
Treffen zu solchen Fragen spricht, äußert er Bedauern darüber, dass das Europäische Parlament 
in der Entschließung vom 17. November 2004 zur militärischen Operation „Althea“ der EU in 
Bosnien und Herzegowina unter Buchstabe „I.“ empfiehlt, „ein Friedensabkommen zwischen 
Bosnien und Herzegowina und seinen Nachbarländern abzuschließen, mit dem die Abkommen 
von Dayton revidiert werden“; genau genommen sei dies eigentlich nicht erforderlich, wie der 
Friedensimplementierungsrat (PIC) festgestellt habe. Dennoch sollte die Tatsache, dass eine 
formelle Änderung nicht zwingend notwendig ist, nicht zum Vorwand für einen Verzicht auf 
andere mögliche und flexiblere Auslegungen der Verfassung genommen werden. Tatsächlich 
komme es gerade im derzeitigen Stadium darauf an, dass Bosnien und Herzegowina auf 
staatlicher Ebene über eine Grundlage für Verhandlungen mit der EU verfügt, und dafür gebe es 
im Lande noch nicht genügend Verständnis. Er stimme dem Büro des Hohen Vertreters zu, dass 
die oberste Priorität Bosniens darin besteht, von der EU grünes Licht für die Aufnahme von 
SAA-Verhandlungen zu erhalten und anschließend die nötigen Anpassungen vorzunehmen, 
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darunter auch Verfassungsänderungen. Ungeachtet dessen sei er nicht der Ansicht, dass 
Verfassungsreformen eine Voraussetzung für die Aufnahme von SAA-Gesprächen darstellen. 

Frau Pack verweist zum Abschluss der Diskussion auf Ziffer 15 der Entschließung des 
Europäischen Parlaments zum Stand der regionalen Integration im Westbalkan: „fordert die 
Kommission eindringlich auf, die politischen Kräfte des Landes dabei zu unterstützen, sich auf 
eine Reform des im Abkommen von Dayton festgelegten politischen Rahmens zu einigen, um in 
Bosnien und Herzegowina effektiv funktionierende Verwaltungsstrukturen aufzubauen“. Sie 
erklärt, dass sie dies als sehr klare Botschaft erachte, und fügt hinzu, dass die Entscheidung 
darüber, wie solche effektiv funktionierenden staatlichen Strukturen errichtet werden können, den 
politischen Behörden des Landes vorbehalten sei.

7. Annahme einer Gemeinsamen Erklärung der Delegationsvorsitzenden

Nach einer Debatte unter Beteiligung von Frau Kallenbach, Herrn Suljkanovic und Baroness 
Ludford und der Vornahme von einigen Änderungen am Entwurf wird die Gemeinsame 
Erklärung verabschiedet. 

* * *
8. Verschiedenes

Herr Zivkovic bittet ums Wort. Er kritisiert, dass die Punkte 3, 4 und 5 der Tagesordnung hätten 
zusammen behandelt werden können. Leider müsse er feststellen, dass bei den Diskussionen des 
Interparlamentarischen Treffens die Situation in Bosnien und Herzegowina zu stark 
verallgemeinert worden sei. Probleme seien bei allen wichtigen Gesetzgebungsverfahren 
aufgetreten, nicht nur bei den genannten. Seiner Ansicht nach sei es falsch, wenn die EU 
Verhandlungen mit Partnern aufnimmt, die ihre Verpflichtungen nicht einhalten. Er sagt 
außerdem, er könne sich der verabschiedeten Gemeinsamen Erklärung nicht anschließen.

Frau Pack antwortet, Herr Zivkovic habe nicht um eine Änderung der Tagesordnung ersucht, als 
diese angenommen wurde. Bezüglich der von Herrn Zivkovic vorgebrachten Kritik an Politikern, 
die ihre Verpflichtungen nicht einhalten, erinnere sie ihn daran, dass seine Partei in der 
Vergangenheit ebenfalls an der Macht gewesen sei und bestimmte Verpflichtungen übernommen 
habe, die dann nicht immer eingehalten wurden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei es natürlich 
die Aufgabe der Europäischen Kommission, im Rahmen des SAP die Entwicklungen im Lande 
zu verfolgen und festzustellen, ob Vorschriften umgangen werden. Natürlich sei es auch wichtig, 
dass die Oppositionsparteien ihre Rolle uneingeschränkt wahrnehmen, einschließlich der Partei 
von Herrn Zivkovic. Sie bedauere es, dass sich Herr Zivkovic der Gemeinsamen Erklärung nicht 
anschließen könne.

2. Genehmigung des Protokolls des 6. Interparlamentarischen Treffens EP-Bosnien und 
Herzegowina am 3. November 2004 in Mostar

Wie zu Beginn des Treffens vereinbart, fragt Frau Pack, ob es irgendwelche Anmerkungen zum 
Protokoll des 6. Interparlamentarischen Treffens gibt.
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Herr Zivkovic stellt fest, dass sein Redebeitrag von Mostar nicht im Protokoll enthalten sei.

Frau Pack bestätigt dies. Das Protokoll würde daher ergänzt, sobald Herr Zivkovic den Text 
seines Beitrages übermittelt hat, und danach zur Genehmigung im schriftlichen Verfahren erneut 
den Mitgliedern vorgelegt.

9.  Zeitpunkt und Ort des nächsten Treffens

Es wird beschlossen, das 8. Interparlamentarische Treffen EP-Bosnien und Herzegowina im 
Frühjahr 2006 in Banja Luka abzuhalten. Die Abstimmung des genauen Termins erfolgt durch 
die Sekretariate der Delegationen. 

* * * 

Frau Pack dankt allen Teilnehmern und verabschiedet sich bis zum nächsten 
Interparlamentarischen Treffen.

Frau Leho gibt der Hoffnung Ausdruck, dass das gerade zu Ende gegangene zweitägige Treffen 
dazu beiträgt, die anstehenden Probleme zu klären und das gegenseitige Verständnis zu fördern. 
Sie dankt ebenfalls allen Teilnehmern.

Das Treffen endet um 11.00 Uhr.

* * *
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DELEGATION FROM THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF 
BOSNIA AND HERZEGOVINA

JOINT COMMITTEE ON EUROPEAN INTEGRATION TO THE
7th EP-BiH INTERPARLIAMENTARY MEETING

Monday, 23 May 2005
Tuesday, 24 May 2005

Brussels
Members of Parliament

Party

Mrs Fatima Leho Chairperson of the SDA
Committee on European Integration 
(House of Representatives)

Mr Vinko Radovanović Deputy Chairman of the PDP
Committee on European Integration 
(House of Peoples)

Mr Ilija Filipović Member of the HDZ
Committee on European Integration 
(House of Peoples)

Mr Mehmed Suljkanović Member of the SBiH
Committee on European Integration 
(House of Representatives)

Mr Milorad Živković Member of the RS-SNSD
Committee on European Integration 

(House of Representatives)

Mr Branko Zrno Member of the HDZ
Committee on European Integration 
(House of Peoples)

Government of BiH

Mr Osman Topčagić Director of the Directorate for European Integration

Staff from the Parliament

Mrs Sena Bajraktarević Secretary of the Committee on European Integration

Abbreviations:
SDA Party of Democratic Action
HDZ Croat Democratic Union 
PDP Party of Democratic Progress 
SDS Serb Democratic Party
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SBiH Party for BiH
RS - SNSD          Union of Independent Socialist Democrats


